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n- m . der &eilagen'. zu den stenographisdlcn Protokcillendes N<ltion;dr;]~f:~ 
XII. Gesetzgebungsperiode 

Präs. :. ______ 8. Juni 1971 

der Abgeordneten 

und Genossen 

A n fra g e 
I/) . > 

Egg! .lr.::"'y, Ir 0r2'j"'j 
I . 

an den Bundesminister für Justiz 

betreffend Begrenzung der Schadenshaftung der. Dienstnehmer.o 

Nach den' derzeitigen gesetzlichen Bestimmungen des Schadens-' 

haftungsgesetzes, sind Dienstnehmer grundsätzlich für jeden 

materiellen Schaden, den sie schuldhaft ihrem Dienstgeber. zu

fügen, mit ihrem Gehalt bzw. Lohn, hafthar. Diese Haftung gAht 

so weit, daß sich finanzielle Wiedergutmachungsleistungen aus 

. dienstlichen Verrichtungen, die im Auftrage des Dienstgebers zu. 

erfüllen sind, durch Jahre und Jahrzehnte hindurch, erstrecken. 

Dies bedeutet nicht nur. einerseits eine teilweise übernahme des 

Unternehmerrisikos , ,sondern hemmt auch anderseits die Leistungs- .' 

fähigkei t der unselbständig Erwerbstätigen, " in einem nicht .unbe- . 

achtlichen.Ausmaß. Die Verpflichtung des.Schadenersatzes solle. 

daher· auf ein rilaß beschränkt werden, das' zumindest nicht 
.. existenzbedrohend ist. In diesem' Zusammenhang stellen· die unter- . 

zeichneten Abgeordneten an den Herrn Bundesminister für Justiz 

die nachstehenden 

A n fra gen : 

.1, • .} Ist im Bundesministerium für Justiz'bekannt ,. wieviel 

Schadenshaftungsfälle jährlich seitdem Bestehen', des Dienst

nehmerhaftpflichtgesetzes , bei. den zuständigen· Gerichten einer 

Behandlung zugeführt wurden? 

:' , 

628/J XII. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



., - .... ..,:. -' ........ -... 

-2 "-

2.) Ist der Bundesminister für Justiz berEdt, den Entwurf einer 

Novellierung des Dienstnehmerhaftpflichtgesetzes in der Richtung 

ausarbeiten zu lassen, der die Schadense~satzpflicht de~ derzeit 
gültigen Dienstnehmerhaftpflichtbestimmungen auf ein Haß be- " 
schränkt, \'lelches die Existenzbedrohung der Dienstnehmer ver

hindert? 

" 3.) VJenn ja, bis wann kann mi t de~ Vorlage eines solchen 

Entwurfes gerechnet werden ? 
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